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Vorwort zur 21. Auflage

Die Grunderwerbsteuer stand in den letzten zweieinhalb Jahren, seit der sog. „Share-
Deal“-Reform Mitte 2021, im Fokus des Gesetzgebers, der Finanzverwaltung, der Ge-
richte und der Beratung. Die nun vorgelegte 21. Auflage des traditionsreichen Standard-
kommentars bringt die Kommentierung auf den Rechtsstand 1.4.2024. Ziel der Auto-
rinnen und Autoren war es, den Leserinnen und Lesern wiederum eine Kommentierung
vorzulegen, die die aktuellen Rechtsentwicklungen vollständig berücksichtigt und das
Grunderwerbsteuerrecht in all seinen Facetten darstellt. Die Überarbeitung und teilweise
Neukommentierung umfasst die wichtigen Gesetzesänderungen durch
• das Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022) v. 16.12.2022, BGBl. I 2022, 2294 und
• das Gesetz zur Förderung geordneter Kreditzweitmärkte und zur Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2021/2167 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Än-
derung weiterer finanzrechtlicher Bestimmungen (Kreditzweitmarktförderungsgesetz)
v. 22.12.2023, BGBl. I 2023 Nr. 411.
Für den Rechtsanwender sind die Erlasse der Finanzverwaltung von großer praktischer

Bedeutung, auch wenn sie lediglich die Rechtsauffassung der Verwaltung wiedergeben.
Die Neuauflage berücksichtigt alle wichtige Erlasse, insbesondere die gleich lautenden
Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder
• zur „Anwendung des § 1 Abs. 2a GrEStG“, v. 10.5.2022, BStBl. I 2022, 801,
• zur „Anwendung des § 1 Abs. 2b GrEStG“, v. 10.5.2022, BStBl. I 2022, 821,
• zur „Anwendung des § 1 Abs. 2c GrEStG“, v. 4.10.2022, BStBl. I 2022, 1451,
• zur „Anwendung des § 6a GrEStG“, v. 25.5.2023, BStBl. I 2023, 995,
• zur „Zurechnung von Grundstücken für die Ergänzungstatbestände in § 1 Absatz 2a bis
3a GrEStG“, v. 16.10.2023, BStBl. I 2023, 1872,

• zur „Anwendung des § 1 Abs. 3 GrEStG“, v. 5.3.2024, BStBl. I 2024, 383,
• zur „Anwendung des § 1 Abs. 3 iVm Abs. 4 GrEStG“, v. 5.3.2024, BStBl. I 2024, 393,
• zur „Anwendung der §§ 5 und 6 GrEStG“, v. 5.3.2024, BStBl. I 2024, 410.
Die wachsende praktische Bedeutung der Grunderwerbsteuer lässt sich auch an zahlrei-

chen finanzgerichtlichen Verfahren ablesen. Die umfangreiche Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs und der Finanzgerichte der letzten Jahre ist vollständig in die Kommentie-
rung eingeflossen. Der Kommentar gibt darüber hinaus auch den Stand der wissenschaftli-
chen Diskussion zu den wesentlichen Streitfragen wieder und nimmt dazu Stellung. So
werden die Folgen der Aufgabe des Gesamthandsprinzips durch das MoPeG zum 1.1.2024
auf den Anwendungsbereich der §§ 5, 6 und 7 sowie die (befristete) Klarstellungsfikton des
Gesetzgebers in § 24 eingehend erörtert. Dasselbe gilt für die Zurechnung von Grund-
stücken bei der Anwendung der § 1 Abs. 2a bis Abs. 3a GrEStG und das Verhältnis dieser
Ergänzungstatbestände zueinander, die zu einer großen Unsicherheit bei der Rechts-
anwendung führten und führen.

Die Autorinnen und Autoren danken Frau Dr. Susanne Fischer und ihrem Team für die
aufmerksame und fachlich hervorragende Betreuung. Fragen und Anregungen sind will-
kommen und an steuerrecht@beck.de zu richten.

München, im April 2024 Verfasserinnen und Verfasser
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